
                 Anlage 1 
 
3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 
das Schwimmbad Heger der Stadt Calbe (Saale) – Schwimmbadgebührensatzung- 
 
 
Aufgrund der §§ 2,4,5,8 Abs. 1, 11 Abs. 2, 45 Abs. 2 Ziffer 1 und 99 des 
Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen- Anhalt (KVG LSA) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom   17. Juni 2014 (GVBI. LSA Nr.12/2014 S. 288 vom 26.06.2014) in 
Verbindung mit § 2 und § 5 des Kommunalgabengesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. S 405) in den 
jeweils  geltenden Fassungen, hat der Stadtrat der Stadt Calbe (Saale) in seiner Sitzung am 
20.04.2023 folgende 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für das Schwimmbad Heger der Stadt Calbe (Saale) –
Schwimmbadgebührensatzung- beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderungen der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das 
Schwimmbad Heger der Stadt Calbe (Saale) –Schwimmbadgebührensatzung  

 
Die Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Schwimmbad Heger der 
Stadt Calbe (Saale) –Schwimmbadgebührensatzung vom 29.04.2019 (am 30.04.2019 
veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Calbe (Saale) Nr. 08 Jahrgang 23) einschl. der 1. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Schwimmbad 
Heger der Stadt Calbe (Saale) –Schwimmbadgebührensatzung- vom 13.05.2020 (am 
13.05.2020 veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Calbe (Saale) Nr. 08 Jahrgang 24) und der 2. 
Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das 
Schwimmbad Heger der Stadt Calbe (Saale) –Schwimmbadgebührensatzung- vom 
04.12.2020 (am 08.12.2020 veröffentlicht im Amtsblatt der Stadt Calbe (Saale) Nr. 25 
Jahrgang 24) wird wie folgt geändert: 
   
Der § 5 Höhe der Gebühren wird wie folgt geändert: 
 
 

§ 5 
Höhe der Gebühren 

 
   

1. Einzelkarten 
 

a) Kinder von 0 bis 3 Jahren      kostenfrei 
b) Kinder von 4 bis 17 Jahren        2,40 €  
c) Erwachsene          4,80 € 
d) Familie (2 Erwachsene und  mehrere eigene Kinder bis             16,80 €   

17 Jahren)     
 

2. Abendkarten ab 17.00 Uhr  
         

a) Kinder von 0 bis 3 Jahren      kostenfrei 
b) Kinder von 4 bis 17 Jahren        1,20 €  
c) Erwachsene          2,40 € 
d) Familie (2 Erwachsene und  mehrere eigene Kinder bis               8,40 €   

                        17 Jahren) 
 
 



3. Zehnerkarten 
 

a) Kinder von 0 bis 3 Jahren      kostenfrei 
b) Kinder von 4 bis 17 Jahren      21,60 €  
c) Erwachsene                   43,20 € 
d) Familie (2 Erwachsene und  mehrere eigene Kinder bis            151,20 €   

                        17 Jahren) 
   
    

4. Jahreskarten 
 

a) Kinder von 0 bis 3 Jahren      kostenfrei 
b) Kinder von 4 bis 17 Jahren      43,20 €  
c) Erwachsene                   86,40 € 
d) Familie (2 Erwachsene und  mehrere eigene Kinder bis            240,00 €   

                        17 Jahren) 
 
 

5. Schwimmlehrgang 
 
Für die Teilnahme an einem Schwimmlehrgang (15 Stunden) ist eine Gebühr in Höhe 
von 120,00 € zu entrichten. 

 
6. Abnahme einer Schwimmstufe               10,00 € 
 
 
7. Sonstige Gebühren 

 
Geschlossene Schulklassen unter Aufsicht einer Lehrkraft und mit           1,80 € 
vorheriger Anmeldung je Person  

 
Geschlossene Gruppen von Vereinen und Verbänden unter Aufsicht  1,80 € 
eines  Rettungsschwimmers und mit vorheriger Anmeldung je Person  

 
 
      8.   Benutzung eines Sonnenschirmes einschl. Ständer     
            pro Tag       2,40 €  
 
      9.   Benutzung eines Liegestuhles       
            pro Tag       2,40 €  
 

 
Artikel 2 

Inkrafttreten 
 

Diese 3. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 
das Schwimmbad Heger der Stadt Calbe (Saale) –Schwimmbadgebührensatzung tritt zum 
01.05.2023 in Kraft.  
 
 
 
Calbe (Saale), den       Dienstsiegel 
 
 
Hause 
Bürgermeister 


